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Zusammenfassung 

S-O: Die Gemeinde Alpbach liegt im Alpbachtal und bildet mit dem Ortsteil Inneralpbach 
den Talschluss. Die Hauptsiedlungsbereiche liegen am Talboden, einige Weiler liegen 
als Streusiedlungen am Hang. Von den umgebenden Naturräumen kann Alpbach 
sowohl als Tourismusgemeinde mit zahlreichen Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten, 
als auch qualitativer Wohnort mit gut erhaltenen traditionellen Wohnformen profitieren. 
Die touristische Infrastruktur der Gemeinde ist aufgrund der ungebrochenen Nachfrage 
und der langen Tradition gut ausgebaut. So besteht neben einem großen Angebot an 
Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben auch die generelle Versorgung der 
Touristen durch z.B. gratis zur Verfügung stehende Skibusse und die Nähe zu 
touristischen Einrichtungen. Das Congress Centrum Alpbach, samt seinen 
Ausstrahlungseffekten, leistet neben dem Sommer- und Wintertourismus einen wichtigen 
Beitrag für den Tourismus als Wirtschaftsfaktor. Da die Kongress-Hauptsaison in die 
touristische Nebensaison fällt, hat sich Alpbach im Laufe der vergangenen Jahre zu 
einer 3-Saisonen-Tourismusgemeinde entwickelt und kann somit eine gute 
Bettenauslastung verzeichnen. Auch die Verfügbarkeit an Arbeitsplätzen im Tourismus 
profitiert davon. 

 
S-T: Die ländliche Lage der Gemeinde ist jedoch auch als Risiko zu sehen. Durch die relativ 

weite Entfernung zu den nächstgelegenen größeren Wirtschaftszentren, die damit 
verbundenen langen Wege und die „Sackgassen“-Situation stellt die Lage Alpbachs 
einen Standortnachteil für wirtschaftliche Entwicklung für Betriebe, die außerhalb der 
Landwirtschaft und des Tourismus angesiedelt sind, dar.  

   
W-O: Die Stärken Alpbachs liegen in der Nutzung der eigenen Potentiale für Touristen und 

Einheimische. Die ländliche Lage – Standortvorteil und Anziehungspunkt für Touristen 
und Einwohner – stellt jedoch auch einen Nachteil durch die daraus resultierenden 
weiten Versorgungswege dar. Die Wirtschaft ist mit den Hauptfaktoren Tourismus und 
Landwirtschaft relativ einseitig aufgestellt. Es stehen nur wenig Arbeitsplätze außerhalb 
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dieser Sektoren zu Verfügung, was Alpbach zu einer Auspendlergemeinde macht. Dies 
bringt einige Probleme hinsichtlich eines hohen Verkehrsaufkommens, sowie Umwelt- 
und Lärmbelastungen mit sich.   
Bezüglich der Bevölkerungsentwicklung hat Alpbach seit etwa 2000 ein verlangsamtes 
Wachstum zu verzeichnen. Die Bereitstellung von günstigem Bauland für Alpbacher 
Bürger wird auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe für die Gemeinde sein, um durch 
geeignete Maßnahmen Bauland zu mobilisieren.  

 
W-T:  Abgesehen vom Congress-Fremdenverkehr ist Alpbach als Tourismusstandort aufgrund 

der zahlreichen Möglichkeiten an Outdoor-Aktivitäten sowohl im Winter- als auch im 
Sommer sehr von klimatischen Faktoren abhängig. Durch die Klimaerwärmung besteht 
die Gefahr, dass die momentan bestehenden Geschäftsfelder (z.B. Skitourismus) 
langfristig keinen Bestand haben können und eine Neuausrichtung des Tourismus 
notwendig sein wird.    

  

ALLGEMEINE AUFGABEN UND ZIELE 

Im Allgemeinen werden Raumordnungskonzepte für einen Planungszeitraum von 10 Jahren 
erstellt. Die Gemeinde Alpbach hat in den letzten 10 Jahren keine starken Ausdehnungen der 
Siedlungsbereiche mehr erfahren.  
 
Naturkundliche Bearbeitung 

Im Jahr 2002 wurde die letzte naturkundefachliche Bearbeitung bei der Ersterstellung des 
ÖROK Alpbach von Mag. Michael Indrist vorgenommen. 2014 wurde im Zusammenhang mit 
der  Fortschreibung des Raumordnungskonzepts die naturräumliche Bearbeitung erneut von 
Mag. Michael Indrist erstellt, wodurch die neue Planung für Alpbach durch die 
naturkundefachliche Bearbeitung begleitet werden sollte. 
 
In der Gemeinde Alpbach können folgende, naturschutzfachlich relevante Entwicklungen 
der letzten 10 Jahre benannt werden: 
 
 
Überregionale Verflechtung 

Alpbach liegt im inneren Alpbachtal in den Kitzbüheler Alpen, ca. 50 km östlich von 
Innsbruck. Der besiedelte Raum befindet sich hauptsächlich in den Tallagen, im Hauptort 
Alpbach, sowie im Ortsteil Inneralpbach, welcher den Talschluss bildet.  
 
Hauptbezugsort für die Gemeinde stellt die Stadtgemeinde Schwaz durch ihren Status als 
Bezirksstadt mit den Verwaltungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Versorgungseinrichtungen, 
sowie den Arbeitsplatzangeboten in den angesiedelten Betrieben dar. Wichtige Bezugsorte 
sind darüber hinaus die Nachbargemeinde Reith i.A., Brixlegg und Kramsach.  
Über die umgebende Region hinaus gibt es keine nennenswerten Beziehungen. 
 
Der umgebende Naturraum bietet im Sommer wie im Winter zahlreiche Möglichkeiten für die 
Naherholung der Bevölkerung. Im Sommer beispielsweise durch ein gut ausgebautes 
Wegenetz für Wanderer und Mountainbiker, im Winter steht das Skigebiet Ski Juwel 
Alpbachtal Wildschönau für sportliche Aktivitäten zur Verfügung.  
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Inhalte 

Die Inhalte des örtlichen Raumordnungskonzeptes wurden in folgende Hauptbestandteile 
unterteilt: 
 

1. Die Bestandsaufnahme (textlich) und der Bestandsplan M1:5.000 (planlich) als 
Darstellung der örtlichen Gegebenheiten. 

2. Die Verordnung (textlich) und der Verordnungsplan M1:5.000, der Übersichtsplan 
1:15.000 sowie der Ortsteilübersichtsplan M1:10.000 (planlich) als Darstellung zur 
räumlichen Entwicklung und planmäßigen Festlegungen. 

3. Der Erläuterungsbericht, der die fachliche Begründung für den Verordnungstext 
und die Verordnungspläne darstellt. 

4. Umweltbericht und naturkundliche Bearbeitung durch Mag. Michael Indrist. 
 

SICHERUNG VON FREIHALTEFLÄCHEN 

Ziel der örtlichen Raumordnung nach § 27 Abs. 2 lit. h-k TROG 2016 ist es, folgende 
Freihalteflächen zu erhalten und durch eine zukunftsgerichtete Planung zu schützen: 
  
Landwirtschaftliche Freihalteflächen FL 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen außerhalb des gewidmeten Baulandes der Gemeinde 
Alpbach, die großflächig zusammenhängen und im Sinne einer landwirtschaftlichen Nutzung 
von baulichen Erweiterungen frei bleiben sollen. Die Eignung als landwirtschaftliche 
Produktionsfläche resultiert aus den guten Bewirtschaftungsbedingungen aufgrund der 
Bodenverhältnisse und teilweise der Hanglagen. Neben der erwähnten 
Hauptnutzungsfunktion dient dieser Bereich als Naherholungszone für Spaziergänger und 
Radfahrer, welche die landwirtschaftlichen Zufahrtswege nutzen. 
 
FL 01 - Almflächen 
 
Der Freihaltezweck dieser Flächen liegt in deren derzeitiger Nutzung bzw. Schutzbedürftigkeit 
begründet oder bezweckt die zukünftige Freihaltung als Zielvorgabe. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass der „Alm“-Begriff in Tirol dadurch geprägt ist, dass neben der 
landwirtschaftlichen Dimension auch Freizeit- und Erholungsnutzung erfolgen sowie ein 
landschaftsbildlicher Aspekt umfasst wird. 
 
Forstwirtschaftliche Freihalteflächen FF 

Forstwirtschaftliche Freihalteflächen sind wie alle anderen ökologisch wertvollen  
Freihalteflächen besonders sicherungswürdig.  
Die Waldflächen auf dem Gemeindegebiet von Alpbach sind überwiegend der Schutz-  und 
Nutzfunktion zugeordnet. Der Schutzwald wirkt als Schutzsystem vor den Kräften der Natur, 
und er trägt zur Sicherung des Lebensraumes und vor allem der Siedlungsbereiche bei. Daher 
ist in Alpbach Schutzwald eher in höheren Lagen zu finden, während Nutzwald in 
Siedlungsnähe liegt.  Dabei sind mehrere kleine Flächen (< 10 ha) unterschiedlicher Nutzung, 
hauptsächlich mit Wohlfahrtsfunktion, eingestreut.  
 
In Alpbach treten keine Konfliktsituationen zwischen geplanter Siedlungserweiterung und der 
Zonierung von FF-Flächen auf. Vorgesehene Sonderflächenwidmungen auf dem Gebiet 
Forstwirtschaftlicher Freihaltefläche dürfen nur in diesem Sinne und zweckbezogen erfolgen. 
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Forstwirtschaftliche Freihalteflächen sind im Entwicklungsplan zum ÖROK als vollflächig 
dunkelgrün schraffierte Bereiche und als Schraffur mit dunkelgrünen Dreieckspolygonen 
gekennzeichnet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: tiris maps, WEP Funktionsflächen Wald in Alpbach (2016)  
 

 
 
 

 

 
Landschaftlich wertvolle Flächen – FA und Ökologisch wertvolle Flächen – FÖ 

FÖ- und FA-Flächen erstrecken sich in Alpbach entlang des gesamten Tales, hauptsächlich 
entlang der Hänge und außerhalb des Hauptsiedlungsraumes. Oft reichen sowohl FA- als 
auch FÖ-Flächen bis an die Siedlungsgrenze heran. Einige Streusiedlungen am Hang liegen 
jedoch in FA-Flächen. Mit Konfliktsituationen ist jedoch kaum zu rechnen, da es sich dabei 
hauptsächlich um landwirtschaftliche Betriebe handelt. Neuausweisungen berücksichtigen 
den Verlauf von FÖ-Flächen. 
 
Die Festlegung der FÖ- und FA-Flächen im Verordnungsplan erfolgte unter Abwägung der 
Gemeindeinteressen im Hinblick auf die Raumentwicklung innerhalb des kommenden 
Planungszeitraums. 
  
Gesamtübersicht Entwicklungsplan – Naturwerteplan:  
 
Die folgende Tabelle der FA-Flächen und FÖ-Flächen gibt eine Gesamtübersicht über die 
Aufstellung laut Naturwerteplan sowie die Nummerierung im aktuellen ROK:  
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Fläche 

 
Kurzbeschreibung 

FÖBK 01 Gehölzreicher Biotopverbund – Vernetzung von mehreren 
linienförmigen Feldgehölzreihen, bachbegleitenden Gehölzen 
und Streuobstwiesen im Bereich des Teilortes Haus. 

FÖBK 02 Biotopverbund – mehrere, naturschutzfachlich wertvolle 
Streuobstwiesen von teils großer Ausdehnung im Verbund mit 
mehreren Feldgehölzreihen unterhalb von Haus/Außerland. 

FÖBK 03 Bachbegleitende Gehölze – Ufergehölzstreifen beidseitig des 
Alpbachs sowie einiger Zubringerbäche (Feilmoosgraben, 
Kafnergraben, Achengraben). Beinhaltet ist zudem eine 
nahegelegene Streuobstwiese im Bereich Bach. 

FÖBK 04 Biotopverbund – breiter Uferbegleitgehölzgürtel beidseitig des 
Hausertalbachs mit angrenzender Streuobstwiese  bei 
Außerland und Feldgehölzreihe unterhalb von Moos. 

FÖBK 05 Biotopverbund – beinhaltet sind Feldgehölzgruppen und eine 
Streuobstwiese im Bereich Außerneader. 

FÖBK 06 Biotopverbund – breiter Ufergehölzstreifen beidseitig des 
Erlenbachs mit angrenzenden Gehölzbiotopen im Bereich Moos 
und Lagerhaus. Im oberen Teil (nahe Trat) ist zudem eine 
Hochstaudenflur enthalten. 

FÖBK 07 Feldgehölze – linienförmig verlaufender Feldgehölzstreifen im 
Bereich Außerneader. 

FÖBK 08 Bachbegleitende  Gehölze  –  Uferbegleitgehölze  entlang  des 
Hoferhäuslgrabens im Bereich Außerneader. 

FÖBK 09 Gehölzreicher Biotopverbund – Vernetzung von 
naturschutzfachlich wertvollen Feld- und Uferbegleitgehölzen, 
sowie mehreren Streuobstwiesen im Bereich von 
Trat/Hausberg. 

FÖBK 10 Bachbegleitende Gehölze – Ufergehölzstreifen beidseitig des 
Dorfer Bachs sowie angrenzende Gehölzbiotope 
(Streuobstwiese, Feldgehölz, strukturreicher Waldrand). 

FÖBK 11 Biotopverbund  –  beinhaltet  sind  mehrere  Feldgehölze  sowie 
eine schöne alte Streuobstwiese im Bereich Tierberg. 

FÖBK 12 Bachbegleitende Gehölze – typisches Uferbegleitgehölz 
entlang des Hösljochbachs. 

FÖBK 13 Feldgehölze   –   mehrere   mächtige   Feldgehölzgruppen   und 
Einzelbäume im Bereich Lorferwinkel. 

FÖBK 14 Gehölzreicher Biotopverbund – großflächiges Netz aus 
Feldgehölzen, bachbegleitenden Gehölzen sowie einer 
kleineren Streuobstwiese im Bereich Mitterzeile. Den Gehölzen 
kommt eine wichtige Korridorfunktion für Wildtiere zu. 

FÖBK 15 Biotopverbund  –  mehrere,  strukturreiche  Feldgehölze  sowie 
eine kleinflächige Hochstaudenflur im Bereich Wurmhof. 
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FÖBK 16 Biotopverbund  –  bestehend  aus  Feldgehölzen  und  einem 
Laubwaldstück 

FÖBK 17 Feldgehölze  –  Verbund  aus  mehreren  naturschutzfachlich 
bedeutsamen Laubgehölzen im Bereich Inneralpbach. 

FÖBK 18 Gehölzreicher Biotopverbund – Verbund aus laubholzreichen 
Feldgehölzgruppen, bachbegleitender Gehölzvegetation und 
Streuobstwiesen im Bereich Egg/Bichl. 

FÖBK 19 Biotopverbund – Komplex aus Uferbegleitgehölzen, einer 
Feldgehölzgruppe und einer artenreichen Feuchtwiese  im 
Bereich Inneralpbach. 

FÖBK 20 Biotopverbund – Ufergehölzstreifen beidseitig des Greiter 
Bachs, des Bredowbachs und Brandeggbachs, sowie zwei 
direkt angrenzende Feldgehölzbestände und eine 
Hochstaudenflur im Bereich Inneralpbach. 

FÖBK 21 Biotopverbund – Ufergehölzstreifen beidseitig des  Lueger 
Bachs sowie angrenzende, naturschutzfachlich bedeutsame 
Biotope ( Felgehölze und artenreiche Nasswiese). 

FÖBK 22 Feldgehölze  –  strukturreiche  Laubholzbestände  im  Bereich 
Inneralpbach. 

FÖBK 23 Biotobverbund – Verzahnung von  mehreren 
Nasswiesenstücken und Feldgehölzen mit einer Kammgras- 
Borstgrasweide im Bereich Inneralpbach. 

FÖBK 24 Biotopverbund – mehrere, teils großflächige Hochstaudenfluren 
bzw. Nasswiesen in Verbindung mit Feldgehölzen und einem 
strukturreichen Waldrand. 

FÖBK 25 Biotopkomplex – Verbund aus Hochstaudenfluren und einem 
strukturreichen Waldrand nördlich des Lueger Bachs. 

  

FALK 01 Prägende, traditionelle Kulturlandschaft im Bereich Haus und 
Außerland. 

FALK 02 Prägende, traditionelle Kulturlandschaft im Bereich Hausberg, 
Tierberg und Lorferwinkel. 

FALK 03 Prägende, traditionelle Kulturlandschaft im Bereich Inner- und 
Außerneader. 

FALK 04 Prägende, traditionelle Kulturlandschaft im Bereich Feilmoos, 
Mitterzeile und Wurmhof. 

FALK 05 Prägende,  traditionelle  Kulturlandschaft  im  Raum  Bichl  und 
Egg. 

 
 
Erholungsräume – FE 

FE 01 – Skipiste (Widmung aus altem ROK 2002 übernommen) 
FE 02 – Sportanlage inkl. Nebenanlagen 
FE 03 – Tennisplatz  
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SIEDLUNGSENTWICKLUNG  

Bestandsanalyse und Bevölkerungsprognose 

In Alpbach sind 2019 laut Angaben von Statistik Austria 2.543 Einwohner verzeichnet. 
 
Die Bevölkerungsprognose lässt nach Berechnungen auf eine Einwohnerzahl von ca. 
2.645 Personen am Ende des Planungszeitraums von 10 Jahren schließen – also auf die 
Zunahme der Einwohnerzahl um ca. 100 Personen.  
Diese Prognose fußt auf den Dimensionen und den Bilanzen des Bevölkerungszuwachses 
der letzten Dekaden nach Statistik Austria (vgl. Bestandsaufnahme, Kapitel 4): 
 
- Zunahme der Bevölkerung absolut durch Geburten in Alpbach 1978 - 2011 im 

Durchschnitt knapp 166 pro Dekade. Es ist jedoch in stetiges Abnehmen der 
Geburtenzahlen in den einzelnen Jahrzenten zu erkennen.  

- Zunahme der Bevölkerung absolut durch positive Wanderungsbilanz 1981 - 2011 
durchschnittlich 93 pro Dekade.  

-   Zunahme der Bevölkerung gesamt 2001 – 2016 absolut um nur noch 71. 
 
Die Auswertung und abgeschätzte Fortführung der statistischen Durchschnittswerte zwischen 
1981 und 2011 führt in der Folgerung zu der genannten zu erwartenden Bevölkerungszahl der 
Gemeinde Alpbach. Der Rückgang der positiven Einwohnerentwicklung zwischen 2001 und 
2011 wird dabei durchaus berücksichtigt. Das Potenzial der Gemeinde als Tourismusstandort 
vor allem in Verbindung mit dem ansässigen expandierenden Kongresszentrum und die 
Weiterentwicklung als beliebte Wohngemeinde werden in Betracht gezogen.  
Zudem steigt die allgemeine Lebenserwartung sowie ist eine vermehrte Bautätigkeit in den 
letzten Jahren ersichtlich. Auch ein Anstieg der Nebenwohnsitze ist zu erwarten, was für die 
Ausrichtung des Gesamtleitbildes als qualitativen Wohnstandort spricht.  
Die Gesamtsituation weist also auch für die nächsten Jahre in Richtung Zuwachs. 
Bezogen auf die Anzahl der Haushalte in Alpbach  wird bis 2025 mit einem Zuwachs von 
ca. 140 Einheiten gerechnet, was auf den Einwohnerzuwachs bei einem gleichzeitig 
allgemeinen Rückgang der Personen pro Haushalt zurück zu führen ist (derzeit 2,7 
Personen pro Haushalt in Alpbach – Einwohnerzuwachs bis 2025 ca. 90 Personen bei 
einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,4 innerhalb der nächsten 10 Jahre).  
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Baulandbedarf 

Für den errechneten Bevölkerungszuwachs ergeben sich für das Ende des 
Planungszeitraumes insgesamt ca. 1105 Haushalte in der Gemeinde (mit 965 derzeit 
bestehenden Einheiten + 140 neuen Haushalten).  
Bei einer mittleren Grundstücksgröße von ca. 500 m² kann somit von einem zusätzlichen  
Gesamtbaulandbedarf von ungefähr 7 ha für Wohnzwecke ausgegangen werden.  
 
Ziel für das räumliche Gesamtleitbild der Gemeinde Alpbach ist darin zu sehen, dass im 
Siedlungsbereich eine Lückenschließung stattfinden muss, um einer löchrigen Struktur 
innerhalb und um die Kerne der Ortsteile herum entgegenzuwirken.  
Der Baulandbedarf für wirtschaftliche Zwecke wird mit 0,25 ha angegeben.  
Das Vorliegen eines Baulandbedarfs im Einzelfall ist insbesondere anzunehmen bei 
Eigenbedarf durch Kinder oder bei einer möglichen Verbesserung der Einzelsituation des 
Grundstückseigners durch Verkauf zur Finanzierung von erforderlichen Investitionen an 
bestehenden Gebäuden. Auch die Schaffung von neuem Wohnraum bzw. 
Betriebsgebäuden für den Eigenbedarf innerhalb des Gemeindegebietes Alpbach sind 
als Bedarf zu werten. 
 
Baulandreserven 

Aufgrund der vorliegenden Baulandbilanz kann festgestellt werden, dass derzeit ca. 7 ha an 
Baulandreserven zur Verfügung stehen.  
 
Im Zuge der Bestandsaufnahme wurde festgestellt, dass ein Großteil dieser Baulandreserven 
für den eigenen Bedarf zurückgehalten wird. So stehen ca. zwei Drittel tatsächlich nicht zur 
Verfügung und es stehen nur vereinzelte Flächen für eine mögliche Bebauung bereit. 
Gebildet werden diese nicht mobilisierbaren Wohnbaulandreserven beispielsweise durch 
Wiesen, die aus früheren landwirtschaftlichen Nutzungen hervorgehen, aber auch Anlagen 
wie Privatgärten, für die der jeweilige Besitzer wenig Interesse an einer Baulandmobilisierung 
hat. Grundsätzlich sind die Baulandreserven der Gemeinde Alpbach über das gesamte 
besiedelte Gemeindegebiet verteilt.  
 
Aktueller Vergleich der Baulandreserven: 
 

 2002 2019 

Baulandreserve: 12,96 ha 6,78 ha 

Siedlungserweiterungsflächen: 5,75 ha 8  ha 

Rückwidmungsflächen: 2,49 ha 0,08 ha 

 
Um dennoch geeignetes Bauland für Gemeindebürger mobilisieren zu können, die über 
keinen eigenen Grund verfügen, muss die Gemeinde im Sinne ihrer Aufgabe zur 
Baulandbeschaffung für alle Gemeindebürger gegebenenfalls das Instrument 
entsprechender privatrechtlicher Vereinbarungen in Anspruch nehmen 
(Vertragsraumordnung). 
 
Die Vertragsraumordnung ist deshalb als geeignetes Instrument anzusehen, da angesichts 
der bestehenden Bedarfslage bezüglich des Baulandes in der Gemeinde Alpbach 
planungsbegleitende Maßnahmen nötig sind, um bei der Ausweisung von 
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Siedlungserweiterungsbereichen die tatsächliche Nutzung dieser Bereiche für 
Siedlungszwecke zu sozialverträglichen Preisen zu gewährleisten und die Ziele der örtlichen 
Raumordnung einhalten zu können.  
 
Durch abgeschlossene Verträge kann sichergestellt werden, dass neu ausgewiesene 
Entwicklungsbereiche innerhalb des Planungszeitraums der beabsichtigten Verwendung 
zugeführt werden.  

 
Freizeitwohnsitze 

In Alpbach befinden sich lt. Freizeitwohnsitzverzeichnis der Gemeinde ca. 140 
Freizeitwohnsitze in verschiedenen Ortsteilbereichen. Damit beträgt der Anteil der 
Freizeitwohnsitze an der Gesamtzahl der Wohnungen (965 Haushalte) in Alpbach derzeit über 
14 %. Weitere Freizeitwohnsitze sind somit der gesetzlichen Regelungen nach § 13 -§ 17 TROG 
2016 nicht mehr genehmigungsfähig (Anteil der sich ergebenden Freizeitwohnsitze an der 
Gesamtzahl der Wohnungen in einer Gemeinde darf 8 % nicht übersteigen). 
 
 
Ziele  

 Beachtung der Tendenzen für Bevölkerungsprognose und Haushaltsgrößen und der 
daraus resultierenden, angepassten räumlichen Siedlungsstrukturierung 
 

 Deckung des Wohnungsbedarfes mittels Steuerung des Wohnbaus durch die Gemeinde  
 
 
Maßnahmen 

 Vorausschauende Bebauung der vorhandenen Baulandreserven  
 

 Bau von bedarfsgerechten Wohnobjekten in platzsparender Bauweise 
 

 Bauplatz- und Wohnungsvergabe an Ortsansässige durch Anwendung der 
Vertragsraumordnung, um einerseits die Siedlungsentwicklung im Sinne der Gemeinde 
bzw. des Raumordnungskonzeptes sicher zu stellen und dies andererseits durch die 
Nutzung eines bewährten Instruments zur Umsetzung der Planungsziele (vgl. auch § 9 
„Besondere privatrechtliche Maßnahmen“ im Verordnungstext) voran zu bringen 
 
Die Festlegungen der Verordnung können somit durch die Nutzung der gesetzlichen 
Ermächtigung durch die Gemeinde in zielführender Art und Weise erreicht werden. 

 
 
Bauliche Entwicklung 

In der Verordnung werden Festlegungen bzgl. der Dichte der Bebauung getroffen, die 
grundsätzlich für das gesamte Bauland im Ort gelten. Bezug nehmend auf die Novellierung 
des Tiroler Raumordnungskonzeptes 2011, wurde die bestehende Festlegung der 
Geschoßflächendichte auf die Festlegung einer Nutzflächendichte abgeändert. Mit der 
Angabe der Nutzflächendichte kann allgemein verständlich auf die Größe der Bebauung 
rückgeschlossen werden, womit mehr Transparenz in den vorgegebenen 
Bebauungsmöglichkeiten erreicht wird. 
Die Dichtezonen gehen nicht auf Nebengebäude und Garagen ein. Für den gewerblichen 
Bereich sind die Dichtewerte sinngemäß als Baumassendichte umzulegen. 
Aufgrund der Siedlungsstruktur von Alpbach ergibt sich, dass in den Ortsteilkernen teilweise 
höhere Dichten als jene für freistehende Einfamilienhäuser zulässig sind.  
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So ist auch aus Sicht der Siedlungsentwicklung eine Unterstützung dafür gegeben, dass 
zentrale Einrichtungen in den verdichteten Bereichen der Ortsteile, z. B. in Alpbach oder 
Inneralpbach, attraktiv bleiben können (Nahversorgung, öffentliche Einrichtungen, 
Touristische Einrichtungen etc.). 

 
Die Festlegung der Zeitzonen erfolgte im Hinblick auf die vorrangigen Ziele der 
Ortsentwicklung, insbesondere auf die Konzentration der Siedlungstätigkeit in den 
bestehenden Siedlungsbereichen. Dadurch soll vordringlich sichergestellt werden, dass die 
erforderlichen Infrastrukturinvestitionen der Gemeinde möglichst kostengünstig und 
zweckmäßig erfolgen können.  
 
Für Baulandumlegungsmaßnahmen kommen in der Gemeinde Alpbach keine Gebiete in 
Betracht. 
 
 
Bebauungsplan 

Flächendeckende Bebauungspläne sind nicht vorgesehen. Es gilt, ggf. Bebauungspläne im 
Sinne §6 Abs. (1) zu erstellen. Dies ist zudem aus den einzelnen Stempelbeschreibungen 
ersichtlich - in einigen baulichen Entwicklungsbereichen gilt Bebauungsplanpflicht daher im 
Sinne des § 31 (5) TROG 2016, um auf diesen Grundflächen jeweils eine geordnete 
verkehrsmäßige Erschließung und eine geordnete sowie Boden sparende Bebauung zu 
gewährleisten. 
 
Auf die Festlegung von Bebauungsregeln wurde im vorliegenden Entwurf für die 
Fortschreibung des ROK der Gemeinde Alpbach verzichtet, da beabsichtigt ist, örtliche 
Bauvorschriften zu erlassen. 
 
 
 

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG  

Wirtschaftliche Entwicklung 

Die vorrangigen Ziele der Gemeinde bestehen in der Sicherung und Förderung der 
bestehenden Strukturen, vor allem in den Bereichen Tourismus und Landwirtschaft. Eine 
Gewichtung bzw. Aufteilung dieser Strukturen ist anzustreben, um eine einseitige Ausrichtung 
zu vermeiden. Des Weiteren ist die Sicherung der hohen Lebensqualität mit Bezug auf ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Wohn- und Arbeitsstätten zu fördern, sowie die tägliche 
Versorgung sicherzustellen.  
 
Tourismus 

Der Tourismus bildet in Alpbach die wirtschaftlich dominierende Komponente. 

Die Gemeinde stellt im Sommer wie im Winter einen optimalen Standort für touristische 
Aktivitäten dar. Die Angebote liegen dabei hauptsächlich im Outdoor Bereich. Auch in der 
touristischen Nebensaison besteht durch diverse Veranstaltungen im Congress Centrum eine 
gewisse touristische Nachfrage.  

Die touristische Infrastruktur bzgl. Gastgewerbe und Beherbergungsbetriebe, aber auch in 
Hinblick auf die sonstige Infrastruktur (z.B. Skibus, Angebote des Tourismusverbundes) sehr gut 
ausgebaut. 
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Landwirtschaft 

Alpbach hat eine funktionierende Landwirtschaft, welche im landesweiten Durchschnitt eine 
überdurchschnittlich wichtige wirtschaftliche Rolle spielt. Jedoch ist auch in Alpbach eine 
Abnahme der landwirtschaftlichen Betriebe zu verzeichnen. Im Interesse der Erhaltung der 
Land- und Forstwirtschaft sind die existenzsichernden Flächen freizuhalten und es besteht 
seitens der Gemeinde ein hohes Interesse, die bestehenden Landwirtschaftsbetriebe  zu 
erhalten.  
 
 
Handel 

Aufgrund der touristischen Ausrichtung sind die Handelsbetriebe dieser Zielsetzung 
untergeordnet. Die Nahversorgung könnte im Hinblick auf Waren des täglichen Bedarfs 
jedoch durch einen weiteren Ausbau verbessert werden. Dadurch würden weitere 
Pendelfahrten der Einheimischen für Einkäufe vermieden werden.   
 
 
Gewerbliche Wirtschaft 

Gewerbebetriebe sind in Alpbach bisher nur ortsweise vorhanden. 
Bestehende Gewerbeflächen sollen weiterhin bestmöglich genutzt werden, um die 
kleinräumige Durchmischung des Ortskerns mit Dienstleistungsbetrieben und 
Kleingewerbebetrieben zu erhalten.  

 
 
VERKEHRSMAßNAHMEN  

Verkehrsinfrastruktur 

Die Anbindung der Gemeinde an das überörtliche Verkehrsnetz ist über die Alpbacher 
Landesstraße L5 gewährleistet. Diese führt von Inneralpbach bis ins Inntal, von wo ein weiterer 
Anschluss an die Inntalautobahn und an das Schienennetz der ÖBB besteht. Die Verbindung 
der einzelnen Ortsteile untereinander erfolgt teilweise ebenfalls über die L5, großteils jedoch 
über Gemeindestraßen.   
Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, auch in das Umland, ist durch die 
Regiobuslinie des VVT gegeben.  
 

ENTWICKLUNG SONSTIGER INFRASTRUKTUR (VGL. AUCH 
BESTANDSAUFNAHME) 

Technische Infrastruktur 

Das Versorgungsnetz der Gemeinde Alpbach mit Kanal, Wasser und Strom besitzt einen 
guten Ausbaugrad, ist aber noch ausbaufähig - siehe Bestandsaufnahmetext ab S. 23. Die 
derzeitigen technischen Rahmenbedingungen sind entsprechend dem prognostizierten 
Wachstum der Gemeinde für den Planungszeitraum des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 
ausreichend. Der Stand der Technik soll über den Planungszeitraum gewährleistet sein bzw. 
nach Bedarf angepasst werden. 
Zudem wurde 2015 die Breitband-Internet-Versorgung ausgebaut. 
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Soziale Infrastruktur 

Mit den bestehenden Betreuungs- und Bildungsstätten wie beispielsweise den zwei 
Volksschulen, der Neuen Mittelschule, den zwei Kindergärten und der Kinderbetreuung ist der 
Bedarf weitestgehend noch gedeckt. Weiterführende Schulen befinden sich in den 
umliegenden Gemeinden.  
Diverse Vereine unterschiedlichster Sparten gehen ihren Aktivitäten nach. 
 
Die nächst gelegene Altenbetreuung befindet sich in Reith i.A. Innerhalb von Alpbach ist 
derzeit kein Engagement zur Errichtung einer eigenen Einrichtung diesbezüglich angedacht. 
Die Gemeinde gehört zum Gesundheit- und Sozialsprengel Brixlegg.  
Ein niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin ist die Ansprechpartner für die medizinische 
Versorgung. Die nächste Apotheke befindet sich in Brixlegg. 
 
Für die Freizeitinfrastruktur stehen neben zahlreichen Outdoor-Angeboten u. a. ein Sport-, 
Tennis- und Eislaufplatz und ein Schwimmbad  (Erlebnis-Hallenbad) zur Verfügung. 
 
Für den Planungszeitraum des Örtlichen Raumordnungskonzeptes bedeutet dies, dass 
unmittelbar keine Mängel an sozialer Infrastruktur bestehen und behoben werden müssen.  
 
 
Energiehaushalt und Umweltschutz, Energieausweis 

Ziel im Bereich Energiehaushalt und Umweltschutz ist, den Einsatz von erneuerbaren Energien 
anzustreben. Bei künftigen kommunalen Bauvorhaben ist zumindest der Energiestandard A 
laut ÖNORM H5055 einzuhalten.  
Für Österreich sind die Energiestandards – konform mit der EU-Gebäuderichtlinie – nach 
Bauvorschrift ÖNORM H 5055 in Form eines Energieausweises für Gebäude nach Kategorien 
geregelt, die sich nach dem Heizwärmebedarf = HWB des Gebäudes (in kWh/m²/a) richten. 
Die Kategorien für den Energiestandard bewegen sich zwischen A++ (Passivhaus, HWB <10 
kWh/m²/a) und G (alte, unsanierte Gebäude mit einem HWB bis <300 kWh/m²/a) und 
enthalten somit Vergleichskennzahlen zur Bewertung des Energieverbrauchs von Gebäuden 
und Wohnungen. 
Diese Bewertungsskala wird für jedes Haus individuell ermittelt und in den Energieausweis, der 
für jedes Gebäude Österreichs Pflicht ist, eingetragen. 
Idealerweise kommt bei Neubauten oder Sanierungen der Energieausweis bereits in der 
Planungsphase als zentrales Instrument zur Optimierung der künftigen Gebäudequalität zum 
Einsatz.  
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FACHSTELLUNGNAHMEN 

1.1 Stellungnahme Bezirksforstinspektion Kufstein (BH) 

Dipl.-Ing. Dr. Hans-Peter Schroll, Gzl. 8-5/192-1 vom 04.03.2013 
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1.2  Ergänzende Stellungnahme Bezirksforstinspektion Kufstein (BH) 

Dipl.-Ing. Dr. Hans-Peter Schroll, Gzl. KU-8-5/192/2-2015 vom 23.04.2015 
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2.1 Stellungnahme Die Wildbach- und Lawinenverbauung,  
Gebietsbauleitung Unteres Inntal  

DI Andreas Bletzacher, Gzl. 740/5-2013 vom 21.06.2013 
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2.2 Ergänzende Stellungnahme Die Wildbach- und Lawinenverbauung, 
Gebietsbauleitung Unteres Inntal 

DI Andreas Haas, Gzl. 740/12-2015 vom 09.06.2015 
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DI Andreas Bletzacher, Gzl. 740/9-2017 vom 11.10.2017 
 

 
 
 



ALPBACH   Fortschreibung Örtliches Raumordnungskonzept    ERLÄUTERUNGSBERICHT 

18. Juni 2019  Seite 36 / 60 
 

 
 
 
 
 



ALPBACH   Fortschreibung Örtliches Raumordnungskonzept    ERLÄUTERUNGSBERICHT 

18. Juni 2019  Seite 37 / 60 
 

 
DI Andreas Bletzacher, Gzl. 65895/14-2019 vom 01.07.2019 
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3.1 Stellungnahme Baubezirksamt Kufstein, Straßenbau  

DI Jürgen Wegscheider, e-mail vom 18.06.2013 
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3.2 Stellungnahme Baubezirksamt Kufstein, Straßenbau 
 
DI Jürgen Wegscheider, e-mail vom 04.05.2015 
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4.  Stellungnahme Baubezirksamt Kufstein, Wasserwirtschaft 

Ing. Reinhard Ehrenstrasser, DI Martin Rottler, Zl. 511/16-2013, Aktenvermerk vom 11.02.2013 
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5. Stellungnahme Naturkunde, BH Kufstein 

Mag. Christoph Arnold, Gzl. NSCH/FI-29 vom 03.12.2015 
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ANLAGE „A“ - Erläuterung zur räumlichen Entwicklung 
 
Es sind in der Gemeinde Alpbach keine Gebiete vorhanden, die als Bereiche mit 
sanierungsbedürftiger Bausubstanz des Orts- und Straßenbildes eingestuft werden, da durch 
fortlaufende Instandhaltung die Bausubstanz ständig erhalten und erneuert wird. Bestehende 
Gebäude werden laufend saniert und den Bedürfnissen der Bevölkerung zeitgemäß 
angepasst. Alte Strukturen sind daher innerörtlich kaum vorhanden. 
 
In einigen baulichen Entwicklungsbereichen gilt Bebauungsplanpflicht im Sinne des § 31 (5) 
TROG 2016, um auf diesen Grundflächen jeweils eine geordnete verkehrsmäßige 
Erschließung und eine geordnete sowie Boden sparende Bebauung zu gewährleisten. 
 
 

HAUS 

Der Ortsteil besteht aus einigen Einfamilienhäusern entlang der Gemeindestraße. Darüber 
hinaus besteht die Bebauung aus landwirtschaftlichen Betrieben, welche in die 
Siedlungsstruktur eingegliedert sind.  
 

 
Bauliche Entwicklung soll in lockerer Bauweise in Form von Nachverdichtung und 
Lückenschließung erfolgen, auch um den Siedlungsrand abzurunden. 
 

 
 

AUSSERLAND 

Es herrschen überwiegend Einzel- und Mehrfamilienhäuser in relativ kompakter Bebauung vor. 
In Außerland befindet sich die Talstation der Alpbacher Bergbahnen und ist damit 
Anlaufpunkt für eine Vielzahl der Bergtouristen. Daher ist vor allem im südlichen Bereich 
touristische Nutzung zu finden.  

 
Die baulichen Entwicklungsbereiche liegen innerhalb des bestehenden 
Siedlungskörpers und sollen im Sinne eines einheitlichen Siedlungsbildes durch 
Nachverdichtung genutzt werden.  

 
 
Der Bestand weist u. a. folgende gewerbliche Nutzungen auf: Kunsthandwerk 
und Schnitzerei, Haberl Bauunternehmen, Stuckateurbetrieb und 
Trockenausbauer 

 
 

MOOS 

Die Bebauung im Ortsteil Moos besteht überwiegend aus locker gebauten Ein- und 
Mehrfamilienhäusern. Landwirtschaftliche und touristische Nutzungen mischen sich unter 
überwiegend Wohnnutzung.  

 
In Moos gibt es nur zwei kleinere Entwicklungsbereiche im südlichen 
Ortsteilbereich. Diese sollen in Nutzflächendichte 1 genutzt werden.  
 

 
 
 
 

1 
01 
1 

1 
02 
1 

1 
01 
1 

1 
03 
1 
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LAGERHAUS 

Die Bebauung ist recht kompakt und besteht überwiegend aus Ein- und Mehrfamilienhäusern 
mit mehreren Stockwerken. Im Ortsteil Lagerhaus befinden sich Volks- und Hauptschule, sowie 
Hallenbad, Eisstockschieß- und Sportplatz und stellt damit einen wichtigen infrastrukturellen 
Standort in der Gemeinde Alpbach dar.  
 

Die Wohnbebauung bildet einen relativ geschlossenen Siedlungskörper, welcher 
am Siedlungsrand baulich erweitert werden kann. Dies soll in Nutzflächendichte 1 
erfolgen.  
 
 
Der Bereich umfasst die Siedlung entlang der Landesstraße und der 
Gemeindestraße Richtung Alpbach. Der Bestand weist u. a. folgende gewerbliche 
Nutzungen auf: Landmaschinen-Schmiede, Tischlerei, Gästevermietung 
In geringer Dichte wird nachverdichtet, da der Bereich in unmittelbarer Nähe von    

kleinstrukturieren Wohnsiedlungen liegt. 
 

Auch in diesem Bereich ist die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu 
beachten. Die Bebauungsplanpflicht dient einer geordneten und 
bodensparenden, baulichen Entwicklung. 
 

 
Die Nutzungsfunktionen auf den Gst. 153/5, 155/6 und 153/1 sind derzeit durch 
Haupt- und Volksschule sowie Hallenbad und Eislaufplatz charakterisiert. 
                              
 

 
 

TRAT 

Trat schließt nördlich direkt an den Hauptort Alpbach an und ist gekennzeichnet 
durch eine lockere Wohnbebauung. Bauliche Entwicklungen sollen sich in das 
bestehende Siedlungsbild einfügen und daher in Nutzflächendichte 1 erfolgen.  
 

 
 

ALPBACH 

Alpbach ist der Hauptort der Gemeinde. Dort befinden sich die Gemeindeverwaltung, 
Tourismusinformation, Einrichtungen für die örtliche Nahversorgung, Volksschule, Kirche, 
Pfarrhof und das Congress Centrum Alpbach. Die Bebauung ist relativ dicht und kompakt, 
bestehend oft aus mehrgeschossigen Ein- und Mehrfamilienhäusern. Einige wenige Hofstellen 
sind eingestreut. 

 
Bauliche Entwicklungen sollen in Nutzflächendichte D1 erfolgen. Somit soll eine 
gute Eingliederung ins bestehende Orts- und Siedlungsbild gewährleistet 
werden.  

 
Die Bebauungsplanpflicht dient einer geordneten und bodensparenden, 
baulichen Entwicklung im Ortskern von Alpbach. 
 

 
Auch in diesem Bereich ist die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu 

beachten. Bauliche Entwicklungen sind aufgrund bestehender Strukturen in 
Dichte 2 auszuführen. In Alpbach ist die größte Ansammlung touristischer 
Nutzung auf gesamten Gemeindegebiet zu finden. Die Bebauungsplanpflicht 
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dient einer geordneten und bodensparenden, baulichen Entwicklung im 
Ortskern von Alpbach. 

   
Bei baulichem Entwicklungsbedarf sind die Reserveflächen zu nutzen. und somit 
die Stärkung des Ortskerns als Zielvorgabe zu sehen (kerntypische Widmungen 
nach § 40 (3) TROG). Die Bebauungsplanpflicht dient einer geordneten und 
bodensparenden, baulichen Entwicklung im Ortskern von Alpbach. 

 
 

DÖRFL 

Der Ortsteil Dörfl erstreckt sich bandartig östlich von Alpbach entlang der Gemeindestraße. 
Teilweise erfolgt touristische Nutzung. Vor allem im südöstlichen Bereich des Ortsteils  befinden 
sich einige landwirtschaftliche Betriebe. 

 
Die Siedlungsstruktur ist geprägt durch Ein- und Mehrfamilienhäuser. Der 
Siedlungskörper soll gemäß der bestehenden Bebauung durch 
Lückenschließung nachverdichtet werden, jedoch aufgrund der bestehenden 
Struktur in höherer Dichte. Touristische Nutzungen bestehen ebenfalls in diesem 
Bereich auf den Gst. 2000/5, 2002/2 und 2003/2 und anderen, wie z. B. durch das 
Hotel Alphof. 

 
  Die Bebauungsplanpflicht dient einer geordneten und bodensparenden,  
  baulichen Entwicklung. 
 
 
 
 

DORFERWINKL 

Die Bebauung in Dorferwinkl ist locker und besteht überwiegend aus Ein- und 
Mehrfamilienhäusern. Einige wenige landwirtschaftliche Hofstellen sind hier noch 
erhalten. Bauliche Entwicklungen sollen ebenfalls in lockerer Bauweise durch 
Nachverdichtung realisiert werden.  

 
 
 

HOCHZEILE, FEILMOOS, BACH, MITTERZEILE 
 

Diese Ortsteile haben Streusiedlungscharakter und sind geprägt durch lockere  
Bebauung. Diese soll bei baulichen Entwicklungen ebenfalls fortgeführt werden. In 
Hochzeile sind zudem touristische Betriebe zu finden. Alle Ortsteile sind geprägt 
durch den ländlichen Charakter und den umgebenden landwirtschaftlichen 
Freihalteflächen. Einige Hofstellen sind in Feilmoos zu finden.  
Mitterzeile besitzt mit überwiegend Einfamilienhäusern Wohnsiedlungscharakter. 
Der nördliche Teil von Mitterzeile liegt ebenfalls als Streusiedlung am Hang. Der   
südliche Teil liegt oberhalb von Inneralpbach und besteht aus einem 
geschlossenen Siedlungskörper. Bauliche Erweiterung soll in lockerer 
Nutzflächendichte erfolgen. 

 
 

INNERALPBACH 

 
Inneralpbach bildet den Talschluss des Alpbachtales und stellt nach Alpbach 
den  zweiten Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde dar. Dies macht sich auch 
infrastrukturell bemerkbar. So befinden sich dort u.a. die Talstation der   
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  Pögelbahn und der Verbindungsgondel Ski Juwel, eine Volksschule, ein   
  Kindergarten und ein Tennisplatz. Neben Wohnnutzung ist touristische und  
  landwirtschaftliche Nutzung zu finden. Ein- und mehrgeschossige Ein- und   
  Mehrfamilienhäuser dominieren die Bebauungsform. 
  Der Ortsteil ist damit differenziert bebaut, besitzt aber trotzdem dörflichen    
  Charakter. Bauliche Entwicklungen sollen durch Lückenschließung und    

          Nutzflächendichte D1 dem bestehenden  Siedlungsbild entsprechend   
          umgesetzt werden. 
          Es besteht Bebauungsplanpflicht im Sinne einer geordneten und   
          bodensparenden Bebauung. 
 
           Rückwidmungsfläche auf Gp. 1397/4 aufgrund der Unbebaubarkeit  
           des Grundstückes. 

 
   Die bestehenden baulichen Anlagen können nach den folgenden, auf den    
   Bestand abgestimmten Dichtevorgaben erweitert und nachverdichtet werden. 
 
   Es besteht Bebauungsplanpflicht im Sinne einer geordneten und   

           bodensparenden Bebauung. 
    
 
 
 
    
 
 
 

 
 
Es besteht Bebauungsplanpflicht im Sinne einer geordneten und             
bodensparenden Bebauung. 
 

 
 

INNERNEADER 

Innerneader erstreckt sich in Form von einzelnen Streusiedlungen entlang des westlichen 
Hanges des Alpbachtals. Die Nutzung wird der Wohn- und landwirtschaftlichen Nutzung 
zugeschrieben. Bauliche Entwicklungen sind hier keine vorgesehen.  
 
 
 

AUSSERNEADER 

Außerneader liegt auf dem Wiedersbergerhorn und ist damit geprägt durch das Skigebiet 
und die dazugehörige Infrastruktur mit Seilbahnen, Liften und Gaststätten.  
 
 

FS 01 – Almflächen 
 
 
Aufgrund der nicht erfolgten Nutzung der Sonderfläche Fischerhütte auf Gst. 
1303 erfolgt eine Rückwidmung (R02) auf dieser Gp. im Sinne einer Lage-
berichtigung. Die Widmung für den tatsächlichen Standort der Fischerhütte wird 
im Vorfeld als bauliche Entwicklung auf Gst. 1305/1 aufgenommen. 
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ANLAGE „B“ – Bauland- und Entwicklungsflächenbilanz 
 
Entwicklungsflächenbilanz 
 
Im ROK 2019 sind insgesamt 8 ha als baulicher Entwicklungsbereich, dzt. Freiland deklariert: 

 
davon  für Wohnnutzung (W- und L-Stempel):  4,14 ha  
 
Nutzung durch Tourismus (T-Stempel): 3,41 ha  
 
 
 
 
 
 
 


